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TEIL II DER VERFASSUNG – ABSCHNITT D

Artikel J (Allgemeine Bedingungen)

Eine beabsichtigte verstärkte Zusammenarbeit beachtet die Verfassung und den Besitzstand der

Union.

Sie darf weder den Binnenmarkt noch den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt beein-

trächtigen. Sie darf für den Handel zwischen den Mitgliedstaaten weder ein Hindernis noch eine

Diskriminierung darstellen noch darf sie zu Verzerrungen des Wettbewerbs zwischen den Mitglied-

staaten führen.


